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Du kannst z.B. hier (https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer…ngen.pdf#page57)
und hier (https://www.gew-nrw.de/schwerbehinderung-arbeitsplatz.html) schauen. Zumindest
bei Einstellungen MUSS der Schwerbehindertenbeauftragte im Vorfeld informiert und
eingeladen werden. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das auch bei einer Prüfung und
Beurteilung so (auch wenn in diesem Fall, anders bei Einstellungen der Beauftragte kein Recht
hat, bei den Beratungen dabei zu sein).

1
https://www.lehrerforen.de/thread/48663-upp-und-gleichstellung-aufgrund-einer-
behinderung/?postID=469360#post469360

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Recht_Beratung_Service/Beratung/Schwerbehinderung/Handreichungen.pdf#page57
https://www.gew-nrw.de/schwerbehinderung-arbeitsplatz.html
https://www.lehrerforen.de/thread/48663-upp-und-gleichstellung-aufgrund-einer-behinderung/?postID=469360#post469360
https://www.lehrerforen.de/thread/48663-upp-und-gleichstellung-aufgrund-einer-behinderung/?postID=469360#post469360

